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A. Einleitung 

Seit dem 18. Juni 2019 ist klar: Die 
geplante Einführung einer Pkw-Maut 
für deutsche Autobahnen ist geschei-
tert. Die Richterinnen und Richter 
des EuGH halten die Infrastruktur-
abgabe für europarechtswidrig 
(Urteil vom 18. Juni 2019, 
Österreich/Deutschland, C-591/17, 
EU:C:2019:504). 
Das Urteil stellt somit (vorerst) den 
Schlussakkord eines Dramas dar, das 
sich mindestens seit 2013 abspielt. 
Damals im Bundestagswahlkampf 
von Horst Seehofer, zu dieser Zeit 
bayerischer Ministerpräsident, als 
„Ausländer-Maut“ beworben und 
nach der Wahl im Koalitionsvertrag 
verankert, beschäftigten die Pläne 
seitdem die nationale und europäi-
sche Politik gleichermaßen. 
Dieser Beitrag soll zum einen die His-
torie und die politischen Gründe für 
die Infrastrukturabgabe näher be-
leuchten. Zum anderen sind die 
Schlussanträge des Generalanwalts 
und schließlich das Urteil des EuGH 
auf ihre Argumentation und Aussage-
gehalt hin zu erörtern. 

B. Die Geschichte der Infrastruk-
turabgabe 

Die Einführung einer Pkw-Maut für 
deutsche Autobahnen wird schon seit 
den 1990er Jahren in regelmäßigen 
Abständen diskutiert. Letztlich fand 
sich jedoch nie der politische Wille, 
die Pläne auch umzusetzen. 
Bewegung kam in die Debatte erst 
wieder im Bundestagswahlkampf 

2013, als die CSU, mit Blick auf die 
Mautpflichtigkeit der Fernstraßen im 
europäischen Ausland, aus „Gerech-
tigkeitsgründen“ für die Einführung 
einer Maut warb, die im Ergebnis nur 
ausländische Fahrzeuge und deren 
Halter belasten sollte (Müller, 
Seehofer zündelt mit der „Ausländer-
Maut“, Spiegel Online vom 12. Au-
gust 2013). Damals schon bestehende 
europarechtliche Bedenken wurden 
damit abgetan, dass nie etwas passie-
ren würde, würde man sich immer in 
„juristischen Bedenken“ ergehen 
(Ibid.). 
Nach der Wahl fand die Einführung 
einer „europarechtskonforme(n) 
PKW-Maut“ Eingang in den Koaliti-
onsvertrag (Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD, 
Deutschlands Zukunft gestalten, 8). 
Darin wurde als Ziel klar formuliert, 
dass „Halter von nicht in Deutsch-
land zugelassenen PKW“ an der Fi-
nanzierung der Autobahnen beteiligt 
werden sollen, ohne inländische 
Fahrzeuge mit zusätzlichen Abgaben 
zu belasten. 
Am 7. Juli 2014 stellte der damalige 
Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt das Konzept für die PKW-
Maut vor, auf dessen Grundlage der 
Bundestag am 27. März 2015 das 
Infrastrukturabgabengesetz (InfrAG) 
beschloss. Danach ist die Infrakstruk-
turabgabe für alle Pkw mit einem Ge-
samtgewicht unter 3,5t zu entrichten 
(§ 1 InfrAG). Inländische Fahrzeug-
halter wären dabei gem. § 7 InfrAG 
verpflichtet, eine Jahresvignette zu er-
werben. Für ausländische Halter gibt 
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es Vignetten mit gestaffelter Gültig-
keit (zehn Tage, zwei Monate, ein 
Jahr). 
Am selben Tag beschloss der Bundes-
tag jedoch auch, das zweite Verkehr-
steueränderungsgesetz (2. Verkehr-
StÄndG) um das Versprechen zu hal-
ten, das im Wahlkampf abgeben 
wurde. Art. 1 Nr. 7 2. Verkehr-
StÄndG sieht nämlich vor, dass sich 
die Kfz-Steuer für inländische Fahr-
zeuge um (mindestens) genau den 
Betrag senkt, den dieses Fahrzeug als 
Infrastrukturabgabe zu entrichten 
hat. Diese Begünstigung wurde in 
Art. 3 Abs. 2 des VerkehrStÄndG so-
gar von der Erhebung der Infrastruk-
turabgabe abhängig gemacht. Diese 
offensichtliche Verknüpfung von Inf-
rastrukturabgabe und Entlastung 
deutscher Autofahrer durch die Sen-
kung der Kfz-Steuer, soll später noch 
wichtig werden. 
Im Juni 2015 leitete sodann die EU-
Kommission als „Hüterin der Ver-
träge“ ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gem. Art. 258 AEUV gegen 
Deutschland ein, da sie die Pkw-
Maut in ihrer damaligen Ausgestal-
tung für europarechtswidrig hielt. 
Konkret ging es der Kommission um 
zu hohe Preise bei den Tagesvignet-
ten, zu wenig differenzierende Kate-
gorien bei der Ermittlung der Höhe 
der Abgabe und die umweltfreundli-
che Fahrzeuge nicht genug entlas-
tende Kfz-Steuer. 
Das Vertragsverletzungsverfahren 
wurde von Seiten der Kommission in 
Folge der Nachbesserungen aller-
dings eingestellt und als „gerechte 
und diskriminierungsfreie Maut“ 

präsentiert. In Folge dessen ging Ös-
terreich einen bis dahin selten be-
schrittenen Weg, indem es ein mit-
gliedstaatliches Vertragsverletzungs-
verfahren gem. Art. 259 AEUV beim 
EuGH anstrengte. Was, auch durch 
die fehlende Stellungnahme der 
Kommission, die Art. 259 AEUV ei-
gentlich vorsieht, letztlich zu dem 
Verfahren vor dem EuGH führte, um 
das es hier geht. 

C. Die Schlussanträge 

Während des laufenden Vertragsver-
letzungsverfahrens wurde im Bundes-
verkehrsministerium weiterhin an der 
Umsetzung der Maut gearbeitet. Des-
halb dürften die Schlussanträge des 
Generalanwaltes Nils Wahl vom 
6. Februar 2019 einen zumindest ver-
haltenen Jubelschrei in Berlin ausge-
löst haben. Der Generalanwalt 
konnte in den deutschen Maßnah-
men nämlich keine europarechtswid-
rigen Bestimmungen ausmachen und 
empfahl daher, die Klage abzuweisen, 
was für die Verfechter der Maut ei-
nem Etappensieg gleichkam – folgt 
der EuGH doch in der Mehrheit der 
Fälle der Einschätzung der General-
anwälte. Die Klage stützte Österreich 
auf folgende Punkte, zu denen der 
Generalanwalt wie folgt Stellung 
nahm: 
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I. Verstoß gegen Art. 18 
AEUV durch die Kombina-
tion der in Rede stehenden 
Maßnahmen 

Österreich führte an, dass die in Rede 
stehenden Maßnahmen (InfrAG und 
Kfz-Steueränderung) mittelbar aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit dis-
kriminieren würden und somit einen 
Verstoß gegen das Diskriminierungs-
verbot des Art. 18 AEUV darstellen. 
Österreich betonte während des Ver-
fahrens, dass die beiden Gesetze zu-
sammen nach Unionsrecht geprüft 
werden müssen, da es eine „sowohl 
inhaltlich als auch zeitlich (…) un-
trennbare Verbindung zwischen der 
Infrastrukturabgabe und der Steu-
erentlastung“ erkannt habe (Schluss-
anträge, Rn. 31). Die mittelbare Dis-
kriminierung entstehe in Folge 
dadurch, dass zwar grundsätzlich alle 
Benutzer der deutschen Autobahnen 
die Infrastrukturabgabe entrichten 
müssen, die Steuerentlastung jedoch 
nur den Haltern von in Deutschland 
zugelassenen Kfz zugutekomme, die, 
wie auch der Generalanwalt feststellt, 
überwiegend die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen dürften (Schluss-
anträge, Rn. 47). 

Das Diskriminierungsverbot fordert, 
wie für alle Gleichheitssätze, dass 
„vergleichbare Sachverhalte nicht un-
terschiedlich und unterschiedliche 
Sachverhalte nicht gleich behandelt 
werden“ (Schlussanträge, Rn. 41). 
Hierbei zentral ist die Bildung der 
richtigen Vergleichsgruppen. In die-
sem Punkt widersprach der General-
anwalt jedoch der österreichischen 

Argumentation, indem er die ge-
wählte Vergleichsgröße für ungeeig-
net hielt. Die Halter inländischer 
Fahrzeuge seien sowohl Nutzer deut-
scher Straßen als auch der deutschen 
Kfz-Steuer unterworfen, womit sie 
sich in diesem Punkt von den auslän-
dischen Fahrzeughaltern unterschei-
den, die nur der Infrastrukturabgabe 
unterworfen seien. Prüfe man, wie 
von Österreich gefordert, beide in 
Rede stehenden Maßnahmen zusam-
men, scheide eine Vergleichbarkeit 
aus (Schlussanträge, Rn. 49 f.). 

Der Vorwurf an die österreichische 
Argumentationsstruktur lautete da-
her, dass bei der Frage nach der Dis-
kriminierung beide Maßnahmen 
(Infrastrukturabgabe und äquivalente 
Senkung der Kfz-Steuer) zusammen 
betrachtet würden, bei der Bildung 
der Vergleichsgruppen jedoch nur auf 
die den beiden Gruppen gemeine 
Nutzung der deutschen Autobahnen 
abgestellt würde. 

Als weiteres Argument gegen eine 
Diskriminierung wurde sodann ange-
führt, dass ausländische Fahrer im 
Gegensatz zu inländischen Fahrern 
zuerst einmal die Wahl hätten, ob sie 
deutsche Autobahnen benutzen wol-
len und sich damit zum Kauf einer 
Vignette verpflichten und falls ja, 
ihnen drei Optionen hinsichtlich der 
Gültigkeitsdauer und damit auch der 
Höhe der Abgabe zur Verfügung 
stünden. Wohingegen inländische 
Autofahrer unabhängig von der tat-
sächlichen Nutzung die Abgabe zu 
entrichten hätten und zwar immer für 
ein ganzes Jahr. 
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II. Verstoß gegen Art. 18 
AEUV durch die Ausgestal-
tung der Abgabe 

In einem zweiten Punkt sah der kla-
gende Mitgliedstaat auch in der Aus-
gestaltung der im InfrAG vorgesehe-
nen Kontroll- und Vollzugsmaßnah-
men eine mittelbare Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit. 

So sieht das InfrAG in den §§ 11, 12 
und 14 die stichprobenartige Über-
wachung, die Erhebung einer Sicher-
heitsleistung und die Untersagung 
der Weiterfahrt als Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Infrastrukturab-
gabe vor. Die österreichische Regie-
rung brachte hierzu vor, dass aus tat-
sächlichen Gründen zu erwarten sei, 
dass „ausschließlich oder überwie-
gend“ im Ausland zugelassene Fahr-
zeuge und deren Halter Adressaten 
der in Rede stehenden Maßnahmen 
seien. 

Hiergegen führte der Generalanwalt 
an, dass die entsprechenden Vor-
schriften neutral formuliert seien und 
daher, abgesehen von der Erhebung 
einer Sicherheitsleistung, keine Dis-
kriminierung aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit zu erwarten sei und Ös-
terreich, als Trägerin der Beweislast, 
auch keine entsprechenden Beweise 
vorgebracht habe. Selbst wenn es zu-
träfe, dass vor allem ausländische 
Fahrer von Kontroll- und Vollzugs-
maßnahmen betroffen seien, sieht der 
Generalanwalt hierin vor allem eine 
Konsequenz der Ausgestaltung der 
Infrastrukturabgabe, da inländische 
Fahrer im Gegensatz zu ausländi-
schen verpflichtet sind die Abgabe im 

Voraus zu leisten, wohingegen von 
letzteren diese nur bei der tatsächli-
chen Benutzung der mautpflichtigen 
Straßen verlangt wird. Eine Diskri-
minierung konnte er daher auch in 
diesem Fall nicht feststellen (Schluss-
anträge, Rn. 80 ff.). 

III. Verstöße gegen Art. 34 und 
56 AEUV 

Der dritte von Österreich ins Feld ge-
führte Klagegrund waren behauptete 
Verletzungen der Warenverkehrs- 
und Dienstleistungsfreiheit. Im Er-
gebnis kam der Generalanwalt in sei-
nen Schlussanträgen auch hier zu 
dem Ergebnis, dass die beanstandeten 
Maßnahmen europarechtskonform 
sind. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund interessant, dass der 
EuGH in seinem Urteil die Euro-
parechtswidrigkeit maßgeblich auf 
diese beiden Punkte stützte. 

Hauptargument Österreichs war es, 
dass die Maßnahmen mit Bezug auf 
die Warenverkehrsfreiheit Auswir-
kungen auf grenzüberschreitende Lie-
ferungen haben, die mit von der 
Maut betroffenen Fahrzeugen durch-
geführt würden. Für die gerügte Ver-
letzung der Dienstleistungsfreiheit 
wurden Beeinträchtigungen der Er-
bringung von Dienstleistungen durch 
Gebietsfremde geltend gemacht. 

In der darauffolgenden Prüfung be-
schränkte sich der Generalanwalt aus-
schließlich auf die möglichen Auswir-
kungen der Infrastrukturabgabe, da 
es in keiner Weise ersichtlich sei, wo-
rin bei einer Steuerentlastung das für 
eine Verletzung einer Grundfreiheit 
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notwendige grenzüberschreitende 
Moment gesehen werden könne. 

1. Warenverkehrsfreiheit 

Mit Blick auf die gerügte Verletzung 
der Warenverkehrsfreiheit versuchte 
die Bundesrepublik zu argumentie-
ren, dass, sollte die Infrastrukturab-
gabe Auswirkungen auf den Waren-
verkehr haben, es sich dabei lediglich 
um eine Verkaufsmodalität im Sinne 
des Keck-Urteils handle, was vom Ge-
neralanwalt zurückgewiesen wurde. 
Trotzdem kam er zu dem Schluss, 
dass das InfrAG keine Maßnahme 
mit gleicher Wirkung i. S. d. Art. 34 
AEUV darstelle und damit auch 
keine Verletzung der Warenverkehrs-
freiheit begründe, wobei die Argu-
mentation des Generalanwalts an die-
ser Stelle besonders wenig überzeugt. 
So führte er eingangs an, dass die Inf-
rastrukturabgabe aus seiner Sicht nur 
die für den Warenverkehr viel unbe-
deutenderen Pkw und Kleinbusse be-
träfe. Jedenfalls geht er davon aus, 
dass deren Anteil am Warenverkehr 
als so gering anzusehen ist, dass eine 
Beeinträchtigung nicht in Frage 
kommt. Dem widerspricht allerdings 
die Tatsache, dass der Großteil der 
zumindest in Deutschland zugelasse-
nen Lkw Transporter bis 3,5t sind – 
in anderen Mitgliedstaaten dürfte die 
Situation zumindest ähnlich sein. 

In einem weiteren Schritt wurde auf 
einschlägige Rechtsprechung verwie-
sen, die „zu unbedeutend(e) und zu-
fällig(e)“ Maßnahmen, die darüber 
hinaus auch „nicht den Warenhandel 
(…) regeln sollen“, keine Maßnahme 

mit gleicher Wirkung wie mengen-
mäßige Einfuhrbeschränkungen dar-
stellen. Der Generalanwalt war daher 
der Ansicht, dass die Pkw-Maut in 
keiner Weise die Regulierung des 
Handels im Auge hatte, sondern viel-
mehr unterschiedslos für alle Fahr-
zeuge gelte; unabhängig von Her-
kunft des Fahrzeugs, privater oder ge-
werblicher Nutzung oder Art der be-
förderten Waren und daher die Wa-
renverkehrsfreiheit nicht in der glei-
chen Weise wie Einfuhrbeschränkun-
gen beeinträchtige (Schlussanträge, 
Rn 123 ff.). 

2. Dienstleistungsfreiheit 

Eine Verletzung der Dienstleistungs-
freiheit, Art. 56 AEUV, wurde vom 
Generalanwalt mit ähnlichen Argu-
menten abgelehnt. So seien die finan-
ziellen Belastungen durch die ge-
plante Pkw-Maut im Verhältnis zu 
den betreffenden Dienstleistungen so 
gering, dass nicht davon ausgegangen 
werden könne, dass dies Auswirkun-
gen auf die Erbringung von Dienst-
leistungen in dem betreffenden Mit-
gliedstaat habe. Dies werde wiederum 
dadurch bekräftigt, dass die zusätzli-
chen Kosten nichtdiskriminierend al-
len Autobahnnutzern auferlegt wür-
den (Schlussanträge, Rn 126 ff.). 

IV. Verstoß gegen Art. 92 
AEUV 

Der vierte von Österreich ins Feld ge-
führte Klagegrund betrifft einen Ver-
stoß gegen Art. 92 AEUV. 
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Bei Art. 92 AEUV handelt es sich um 
eine Norm, die dem Bereich der ge-
meinsamen Verkehrspolitik ent-
stammt und als sog. Stillhalteklausel 
verhindern soll, dass die Mitgliedstaa-
ten bis zur Harmonisierung der Ver-
kehrspolitik Maßnahmen erlassen, 
die diesem Ziel entgegenstehen. Ins-
besondere dürfen keine Maßnahmen 
erlassen werden, welche die Verkehrs-
unternehmer anderer Mitgliedstaaten 
im Vergleich zu inländischen Ver-
kehrsunternehmern schlechter stel-
len. Österreich stellte sich daher auf 
den Standpunkt, dass, sofern gewerb-
liche Transporte (Waren/Personen) 
mit Fahrzeugen von unter 3,5t Ge-
samtgewicht durchgeführt würden, 
die Pkw-Maut den Regelungen des 
Art. 92 AEUV entgegenstehe. 

Der Generalanwalt ging jedoch da-
von aus, dass Art. 92 AEUV auf den 
vorliegenden Fall keine Anwendung 
finden dürfe. Die zahlreichen Rege-
lungen die im Bereich der gemeinsa-
men Verkehrspolitik über die letzten 
Jahre getroffen wurden, würden die 
Stillhalteklausel quasi obsolet ma-
chen. Insbesondere ließe sich der Eu-
rovignetten-Richtlinie, die zwar nur 
für Fahrzeuge von über 3,5t gilt, der 
Grundgedanke entnehmen, dass die 
Einführung einer Maut den Mit-
gliedstaaten möglich sein müsse und 
zudem Art. 7k der Richtlinie auch 
Kompensationsmöglichkeiten für die 
Belastungen durch die Maut vorsehe 
(Schlussanträge, Rn 143 ff.). Daher 
sei kein Verstoß gegen Art. 92 AEUV 
festzustellen. 

D. Das Urteil 

Das Urteil des EuGH steht den 
Schlussanträgen des Generalanwalt 
diametral entgegen. Anders als der 
Generalanwalt sah der EuGH die 
Klage Österreichs als begründet an. 
Zentraler Unterschied ist, dass das 
Gericht es als notwendig ansah, die in 
Rede stehenden Maßnahmen ge-
meinsam zu prüfen. 

I. Verstoß gegen Art. 18 
AEUV durch die Kombina-
tion der in Rede stehenden 
Maßnahmen 

Der konkreten Prüfung, ob ein Ver-
stoß gegen das Diskriminierungsver-
bot vorliegt, stellte der EuGH zu-
nächst die Frage voran, ob die von 
Deutschland zur Einführung der 
Pkw-Maut erlassenen Maßnahmen 
(InfrAG/Steuerentlastung bei der 
Kfz-Steuer) einen Zusammenhang 
aufweisen, sodass es gerechtfertigt 
wäre, die beiden Maßnahmen auch 
unionsrechtlich zusammen zu beur-
teilen. Hierzu führte das Gericht aus, 
dass insbesondere die Tatsache, dass 
beide Gesetze am selben Tag erlassen 
wurden und die Anwendung der 
Steuerentlastung, die in den meisten 
Fällen exakt der Höhe der zu erhe-
benden Maut entspricht, von der 
Einführung der Maut abhängig ge-
macht wurde, einen so engen zeitli-
chen und inhaltlichen Zusammen-
hang zwischen den Maßnahmen be-
gründe, dass eine gemeinsame Beur-
teilung gerechtfertigt sei (Urteil vom 
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18. Juni 2019, Österreich/Deutsch-
land, C-591/17, EU:C:2019:504, 
Rn. 44 ff.). 

Das Gericht stellte sodann fest, dass 
die Steuerentlastung dazu führe, dass 
die wirtschaftliche Last durch die 
Maut faktisch allein auf den Haltern 
und Fahrern von ausländischen Fahr-
zeugen ruht, was diese im Ergebnis 
weniger günstig behandelt als ver-
gleichbare inländische Fahrzeughal-
ter, womit eine Diskriminierung vor-
liege (Urteil vom 18. Juni 2019,  
C-591/17, Rn. 49). Dass die unter-
schiedliche Behandlung nicht explizit 
an der Staatsangehörigkeit anknüpfe, 
ändere nichts daran, dass nichtdeut-
sche Fahrzeughalter in den meisten 
Fällen auch keine deutschen Staats-
bürger seien. Somit führe dies zum 
gleichen Ergebnis wie eine diskrimi-
nierende Behandlung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (mittelbare Dis-
kriminierung). Inländische Fahrzeug-
halter unterlägen, wie es das erklärte 
Ziel der „Ausländermaut“ war, de 
facto nicht den wirtschaftlichen Belas-
tungen der Infrastrukturabgabe. 

Weiter hält das Gericht fest, dass Mit-
gliedstaaten in nicht harmonisierten 
Bereichen des Unionsrechts sicher-
lich frei seien, ihre Steuerhoheit un-
eingeschränkt auszuüben, dabei aber 
trotzdem europarechtskonform han-
deln müssen (Urteil vom 18. Juni 
2019, C-591/17, Rn. 54 ff.). Die 
Freiheit zur Erhebung von Steuern 
umfasst nicht das Recht zur Diskri-
minierung durch Steuern. 

Ebenfalls nicht durchdringen konnte 
das Argument von Seiten der Bundes-
republik, dass es jedem Mitgliedstaat 
frei stehe sein Konzept zur Straßenfi-
nanzierung zu ändern. Deutschland 
machte klar, dass es weg von einem 
System der Steuerfinanzierung, hin 
zu einer Finanzierung nach dem 
„Verursacherprinzip“ und „Benutzer-
prinzip“ wolle. Dieses Argument ließ 
der EuGH aber nicht gelten. Zum ei-
nen stelle es eine Inkohärenz dar, 
wenn ein Umstieg auf das „Verursa-
cherprinzip“ zum erklärten Ziel ge-
macht werde, die Abgabe gleichzeitig 
aber so ausgestaltet sei, dass ein inlän-
discher Halter, der die Autobahn nie 
nutze, trotzdem die volle Jahresab-
gabe entrichten muss. Zum anderen 
ist es so – der EuGh wird nicht müde 
dies zu betonen – dass die Finanzie-
rung durch die Kompensation für In-
länder allein auf dem Rücken der aus-
ländischen Fahrzeughalter ruht. Da-
mit entlarvte das Gericht die halbsei-
dene Rechtfertigung des „System-
wechsels“ (Urteil vom 18. Juni 2019, 
C-591/17, Rn. 60 ff.). 

II. Verstoß gegen Art. 18 
AEUV durch die Ausgestal-
tung der Abgabe 

Bezüglich der zweiten Rüge, welche 
die Ausgestaltung insbesondere der 
Kontroll- und Vollzugsmaßnahmen 
zum Gegenstand hat, vermochte auch 
der EuGH im Ergebnis keine Verlet-
zung des Diskriminierungsverbots zu 
erkennen. 
Auch wenn die Bundesrepublik be-
stätigte, dass § 11 Abs. 7 InfrAG mit 
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der Möglichkeit der Erhebung einer 
Sicherheitsleistung allein auf auslän-
dische Fahrzeughalter abzielt, verwies 
sie auf die Notwendigkeit dieser Pra-
xis um Forderungen auch dann wirk-
sam eintreiben zu können, wenn die 
Delinquenten das deutsche Hoheits-
gebiet schon wieder verlassen haben. 
Der EuGH verwies sodann darauf, 
dass schon in früheren Fällen aner-
kannt wurde, dass die an sich diskri-
minierende Erhebung von Sicher-
heitsleistungen durch die andernfalls 
zu erwartenden Schwierigkeiten bei 
der Eintreibung gerechtfertigt ist. 
Dies gelte im konkreten Fall umso 
mehr, als dass Deutschland, anders 
als mit Österreich, nicht mit allen 
Mitgliedstaaten der Union Verträge 
über Amts- und Rechtshilfe in Ver-
waltungssachen abgeschlossen habe 
(Urteil vom 18. Juni 2019, C-
591/17, Rn. 102 ff.). 
Aus diesen Gründen und der Ein-
schätzung des Gerichts, dass die in 
Rede stehenden Normen die Verhält-
nismäßigkeit wahrend ausgestaltet 
wurden, wies es diese Rüge zurück. 

III. Verstöße gegen Art. 34 und 
56 AEUV 

Anders als der Generalanwalt nahm 
das Gericht an, dass die Pkw-Maut in 
ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung ei-
nen Verstoß gegen die Warenver-
kehrs- und Dienstleistungsfreiheit 
darstellt.  

1. Warenverkehrsfreiheit 

Nachdem das Gericht noch einmal 

auf die zentrale Bedeutung der Wa-
renverkehrsfreiheit als elementarem 
Grundsatz und dem damit einherge-
henden Verbot der mengenmäßigen 
Einfuhrbeschränkungen hingewiesen 
hat, stellte es, anders als der General-
anwalt, fest, dass es die beiden Maß-
nahmen – InfrAG und Steuerentlas-
tung – weiterhin einer gemeinsamen 
Beurteilung unterziehen wird. Als 
Folge dessen konstatierte das Gericht, 
dass die Infrastrukturabgabe geeignet 
sei, Waren bei einem grenzüber-
schreitenden Transport durch ein 
nicht in Deutschland zugelassenes 
Fahrzeug zu beeinträchtigen. Nehme 
man nun beide Maßnahmen in den 
Fokus ergebe sich die Situation, dass 
zwar inländische und ausländische 
Fahrzeuge den Beeinträchtigungen 
durch die Abgabe unterliegen, letz-
tere jedoch nicht kompensiert werden 
und dadurch einer weniger günstigen 
Behandlung ausgesetzt sind (Urteil 
vom 18. Juni 2019, C-591/17, 
Rn. 125 ff.). Daran konnte auch das 
von Deutschland angeführte Argu-
ment, bei der Infrastrukturabgabe 
handle es sich lediglich um eine Ver-
kaufsmodalität im Sinne der Keck-
Rechtsprechung, nichts ändern. Auch 
die von der Bundesrepublik vorge-
brachten Rechtfertigungsversuche 
(Umweltschutz, Nutzerfinanzierung 
der Infrastruktur, Kohärenz des Steu-
ersystems) konnten die festgestellten 
Verletzungen nicht rechtfertigen, da 
sie nach Ansicht des Gerichts nicht 
einmal geeignet seien, die angeblich 
verfolgten Ziele zu erreichen (Urteil 
vom 18. Juni 2019, C-591/17, 
Rn. 75 ff.). 
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2. Dienstleistungsfreiheit 

Für die gerügte Verletzung der 
Dienstleistungsfreiheit stellte der 
EuGH recht knapp fest, dass Dienst-
leistungserbringer aus einem anderen 
Mitgliedstaat, die Dienstleistungen in 
Deutschland erbringen wollen, bzw. 
Dienstleistungsempfänger aus ande-
ren Mitgliedstaaten, die von Art. 56 
AEUV ebenfalls geschützt werden, 
welche Dienstleistungen in Deutsch-
land in Anspruch nehmen wollen, der 
Infrastrukturabgabe unterliegen. 
Gleichzeitig jedoch nicht von der 
Steuerentlastung profitieren, womit 
faktisch nur ausländische Dienstleis-
tungserbringer belastet werden. Dies 
stellt, dem Gericht zufolge, einen 
Verstoß gegen die Dienstleistungs-
freiheit dar, der ebenfalls nicht ge-
rechtfertigt werden kann (Urteil vom 
18. Juni 2019, C-591/17, Rn. 141 
ff.). 

IV. Verstoß gegen Art. 92 
AEUV 

Bezüglich der Rüge der Verletzung 
des Art. 92 AEUV widersprach das 
Gericht dem Generalanwalt vor allem 
in dessen Auffassung, dass die Viel-
zahl an erlassenen sekundärrechtli-
chen Regelungen im Bereich der Ver-
kehrspolitik die Stillhalteklausel des 
Art. 92 AEUV unanwendbar werden 
lasse. Das Gericht verweist darauf, 
dass der sog. Leichtverkehr (Fahr-
zeuge bis 3,5t Gesamtmasse) nicht 
Gegenstand sekundärrechtlicher Re-
gulierung ist und der Anwendung des 
Art. 92 AEUV daher nichts entge-
gensteht. Durch die steuerrechtliche 

Kompensation inländischer Ver-
kehrsunternehmen würden ausländi-
sche abermals schlechter gestellt und 
damit ein Verstoß gegen Art. 92 
AEUV begründet. 

E. Fazit 

Aus dem Ringen um die Pkw-Maut 
und ihrem letztlichen Scheitern las-
sen sich einige Schlüssen ziehen. An 
anderer Stelle machte sich jedoch 
auch Verwunderung über das Verhal-
ten einiger Akteure breit. 

Zunächst muss die Frage gestellt wer-
den, warum die EU-Kommission als 
„Hüterin der Verträge“ die Bundesre-
publik nach dem eingeleiteten Ver-
tragsverletzungsverfahren wieder so 
leicht vom Haken ließ und vollmun-
dig von einer „gerechten und diskri-
minierungsfreien Maut“ sprach. 
Trotz des Wissens, dass eine Un-
gleichbehandlung gerade das Ziel der 
Maut war – siehe den Wahlkampf in 
Bayern – und so vom EuGH letztlich 
auch ohne größere juristische Verren-
kungen festgestellt werden konnte. 
Sicherlich muss man dies auch vor 
dem Hintergrund sehen, dass die 
Nachbeben der Brexit-Abstimmung 
die Kommission einen Kuschelkurs 
gegenüber Deutschland hat fahren 
lassen, um den Zusammenhalt der 
Union nicht weiter zu strapazieren. 
Allerdings führt dies zur Frage, ob 
man gerade in Zeiten der Instabilität 
bereit sein sollte, das Diskriminie-
rungsverbot, als quasi „heilige Kuh“ 
des Europarechts, zu opfern. 

Umso besser ist es – und das ist die 
zweite Erkenntnis – dass die Verträge 
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für solche Fälle die mitgliedstaatliche 
Vertragsverletzungsklage bereithal-
ten. Auch wenn von dieser Möglich-
keit bisher selten Gebrauch gemacht 
wurde, zeigt es doch, dass in Zeiten in 
denen sich die „Hüterin“ weg duckt, 
auch den Mitgliedstaaten ein wir-
kungsvolles Instrument an die Hand 
gegeben wurde, um etwaige Rechts-
verletzungen zu verfolgen. Insbeson-
dere, da die mitgliedstaatliche Klage 
des Art. 259 AEUV keineswegs sub-
sidiär zu jener der Kommission ist. 

Eine weitere Erkenntnis wird man 
vor allem im politischen Berlin 
schmerzlich gewonnen haben. Auch 
wenn der EuGH in den meisten Fäl-
len den Empfehlungen der General-
anwälte folgt, bedeutet es auch, dass 
dies allenfalls ein Indiz für den Aus-
gang eines Rechtstreits sein kann. 
Dies hätte dem Bundesverkehrsmi-
nisterium bewusst sein sollen. Biswei-
len lesen sich die Schlussanträge wie 
ein von Deutschland in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten, so wohlwol-
lend urteilte Nils Wahl über eine 
doch recht offensichtliche Diskrimi-
nierung. Wie mit vielem war es dann 
auch in diesem Fall: Ist etwas zu 
schön um wahr zu sein, ist es dies 
meistens auch nicht. Erst recht nicht, 
wenn sogar der wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages zu der Ein-
schätzung gekommen ist, dass die 
Mautpläne eine mittelbare Diskrimi-
nierung aus Gründen der Staatsange-
hörigkeit darstellen. 

Bleibt die Frage nach der Zukunft der 
Pkw-Maut in Deutschland. Klar ist, 
die Maut in ihrer jetzigen Form ist 

vom Tisch. Der EuGH hat, nicht zu-
letzt durch sein beharren darauf, dass 
Art. 92 AEUV weiterhin aktuell sei, 
durchblicken lassen, dass einer Maut 
an sich nichts entgegenstehe, eine eu-
ropaweite Regelung jedoch wün-
schenswert wäre. Aus Umwelt- und 
Infrastrukturgesichtspunkten ergibt 
eine Maut durchaus Sinn. Allerdings 
nur, wenn sich diese Maut dann auch 
traut, die Inländer zur Kasse zu bit-
ten, welche die Autobahnen am meis-
ten nutzen und dementsprechend 
auch für Schäden an Infrastruktur 
und Umwelt fast ausschließlich ver-
antwortlich sind. 

Zuletzt soll noch auf die Frage einge-
gangen werden, ob die Maut hätte ge-
rettet werde können, wenn das In-
frAG und die Steuersenkung nicht 
gemeinsam beschlossen worden wä-
ren, sondern etwa zeitlich versetzt. Si-
cherlich hätte es den Begründungs-
aufwand des EuGH, weshalb beide 
Maßnahmen zusammen zu prüfen 
sind, erhöht. Es ist, meiner Meinung 
nach, jedoch nicht ersichtlich, dass 
das Ergebnis ein anderes gewesen 
wäre. Gerade durch die unverblüm-
ten Äußerungen im Wahlkampf 
2013, wäre es dem EuGH auch bei 
getrennter Verabschiedung der Maß-
nahmen ein Leichtes gewesen, den in-
haltlichen Zusammenhang und da-
mit die wahre Intention der Maut 
festzustellen. 

Marcel Valentin ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Doktorand am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, Europa-
recht und Internationales Wirtschafts-
recht (Prof. Dr. Tietje) an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
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